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8. Die Vorschriften als Ganzes betreffen die technische Überwachung, die aktuelle Änderung enthält jedoch nur
Vorschläge zur Streichung von Regeln, die eine Inspektion des eCall-Systems erforderlich machen.

Die Vorschriften zum Thema eCall wurden bisher nicht notifiziert, die Grundverordnung wurde jedoch unter der Nummer
2016/0689/S notifiziert.

In Ermangelung einer Klausel über die gegenseitige Anerkennung begründen Sie bitte, warum:
diese neuen Regelungen nur Änderungen betreffen, die darauf hinauslaufen, dass das eCall-System von den Prüfstellen
nicht inspiziert werden muss, weil die Bedingungen für die Durchführung einer solchen Inspektion nicht gegeben sind.

9. In Schweden werden die 2G- und 3G-Netze in den Jahren 2026 und 2027 abgeschaltet, was bedeuten kann, dass das
eCall-System im Notfall nicht mehr kommunizieren und alarmieren kann. Derzeit müssen die Prüfstellen, unter anderem,
auch ein eCall-System inspizieren, das ohne Netz nicht funktioniert.

Der Einzelne läuft dann Gefahr, bei der Überprüfung des eCall-Systems das Resultat "nicht bestanden" zu erhalten, ohne
dass er etwas dagegen unternehmen kann.

Ziel des Vorschlags ist es daher, die Anforderung zu streichen, die eine eCall-Inspektion vorsieht, um die betroffenen
Personen nicht mit derlei Problemen zu konfrontieren.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Die Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2016/0689/S

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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